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Zweites Buch .

Vereinbarung der Eltern über die veligiõſe Kindererziehung .
( S2 und 3des Toleranzantrages . )

§ 32 . Die Geſetzgebung über die religiöſe Kindererziehung
in den Einzelſtaaten .

Es dürfte wohl nach Schaffung des einheitlichen deutſchen Rechtes

kein Gebiet geben , auf welchem die Zerſplitterung innerhalb des deutſchen
Reiches größer iſt als bei den heutigen Beſtimmungen über die religiöſe
Kindererziehung . Nicht nur nahezu jeder Kleinſtaat hat ſeine eigenartigen
Vorſchriften , ſondern man findet wiederum innerhalb des Gebietes

eines Staates recht erhebliche Abweichungen . Selbſtverſtändlich beziehen
ſich alle dieſe Vorſchriften nur auf Kinder aus Miſchehen . Die

Verwirrung auf dieſem Gebiete iſt aber noch um ſo größer , als die

Geſetze in einzelnen Staaten wiederum einen Dispens an den allgemeinen

Vorſchriften zulaſſen .
Die geltenden Landesgeſetze enthalten vielfache Beſchränkungen der

elterlichen Freiheit in der Kindererziehung , die einen weſentlichen Beſtand —
teil der Freiheit der Religionsübung darſtellt . Am weiteſten gehen in der

Beſchränkung der elterlichen Freiheit jene Geſetze , welche die Konfeffion der

Kinder aus gemiſchten Ehen unabhängig vom Willen der Eltern direkt vor —

ſchreiben . So beſtimmt das Naſſauiſche Edikt vom 22 . “ 26 . März 1808 ,

daß die Kinder ansnahmslos in der Religion des Vaters zu erziehen
ſind . Zeitungsnachrichten zufolge müſſen in Helgoland nach einem

Geſetze vom 15 . September / 19 . Oktober 1753 ſämtliche Kinder aus
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einer gemiſchten Ehe , ſobald ein Eheteil evangeliſch - lutheriſchen Bekennt⸗

niſſes iſt , in der evangeliſch - lutheriſchen Religion erzogen werden , auch

wenn beide Eltern einig wären , es in einer anderen Konfeſſion zu

erziehen . Wieder andere Landesgeſetze beſtimmen , daß alle Kinder aus

derſelben Ehe in derſelben Konfeſſion erzogen werden müſſen ; ſo in

Sachſen - Weimar und Schwarzburg - Sondershauſen . — In den meiſten

Landesgeſetzen iſt die Beſtimmung der Religion des Kindes dem Vater

überlaſſen . Dabei wird aber im einzelnen vorgeſchrieben , daß der

Vater die einmal getroffene Beſtimmung nicht mehr ändern kann , ſo

Braunſchweig , Sachſen - Weimar , Schwarzburg - Sondershauſen . In an⸗

deren Geſetzen iſt die Abänderung der einmal getroffenen Beſtimmung
an erſchwerende Vorausſetzungen geknüpft , z. B. in Reuß ältere Linie

von der Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts abhängig gemacht .

In Kurheſſen iſt eine Abänderung der vom Vater getroffenen Be

ſtimmung nur zuläſſig , wenn der Vater ſelbſt zu einer anderen Kon —

feſſion übertritt . Eine weitere Beeinträchtigung der elterlichen Freiheit

findet ſich in vielen Landesgeſetzen dahingehend , daß kirchliche oder

ſtaatliche Behörden , namentlich Schulbehörden das Recht haben , die

Durchführung dieſer Geſetze zu überwachen und deren Durchführung

auch gegen den Willen der beteiligten Eltern zu erzwingen . Ein Teil

der Landesgeſetze erkennt die Rechtsgültigkeit von Vereinbarungen und

Verträgen zwiſchen den Eltern reſp . Verlobten über die Konfeſſion der

Kinder aus gemiſchten Ehen an ; ſo in Bayern , Sachſen , Württemberg ,

Mecklenburg - Schwerin , Lippe - Detmold , Waldeck und einzelnen Teilen

der preußiſchen Monarchie ( Schleswig , Frankfurt a. M. und die Gebiete

der Amtsgerichte Orb , Hilders und Weyhers ) dagegen erklären andere

Landesgeſetze ſolche Verträge für ungültig ; ſo namentlich das Preußiſche

Allgemeine Landrecht nach der Deklaration vom 21 . November 1803 ,

Hannover , Naſſau , Kurheſſen , Baden , Heſſen , Braunſchweig , Sachſen —

Weimar , Oldenburg , Holſtein , Sachſen⸗Meiningen , Sachſen⸗Altenburg ,

Sachſen⸗Koburg⸗Gotha , Schwarzburg - Rudolſtadt , Schwarzburg - Sonders -

hauſen , Reuß ältere Linie , Lübeck , Elſaß - Lothringen . Freilich kommt

wieder ein Teil der Landesgeſetze , welche ſolche Verträge für nicht zu —

laſſig erklären , der vertragsmäßigen Regelung tatſächlich doch ziemlich
berger , Toleranz 12
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nahe , wie das Preußiſche Allgemeine Landrecht , nach welchem „ſolange

Eltern über den ihren Kindern zu erteilenden Religionsunterricht

einig ſind , ein dritter kein Recht hat , ihnen darin zu widerſprechen . “

In den Rechtsgebieten , welche Verträge der Eltern über die

religiöſe Kindererziehung zulaſſen , iſt eine Verſchiedenheit inſofern zu

beobachten , als in einzelnen derſelben für die Gültigkeit ſolcher Ver⸗

träge die Einhaltung einer beſtimmten Form gefordert wird , wie in

Bayern notarielle , in Sachſen , Württemberg und Waldeck gerichtliche

Beurkundung . Dagegen laſſen die Geſetze von Mecklenburg - Schwerin ,

Lippe⸗Detmold und Schleswig formloſe Vereinbarungen zu. — Eine

weitere Verſchiedenheit zeigt ſich darin , daß in Mecklenburg⸗Schwerin

ſolche Verträge nur vor Eingehung der Ehe abgeſchloſſen werden können .

Neben der Freiheit der Eltern in der Abſchließung ſolcher Ver —

träge kommt in zweiter Linie in Betracht der Schutz der einmal

getroffenen Beſtimmung über die Religion der Kinder , wenn die

Eltern ihren Wohnſitz wechſeln und in ein anderes Rechtsgebiet ver —

ziehen . Die Frage über die räumliche Geltung der bezüglichen Landes —

geſetze iſt nur in zwei Landesgeſetzen ausdrücklich entſchieden , nämlich

in Sachſen und Braunſchweig . Im übrigen iſt ſie Sache der

richterlichen Auslegung und ſehr beſtritten . Gerade die Landesgeſetze

von Sachſen und Braunſchweig führen aber zu äußerſt mißlichen

Eingriffen in rechtsgültig begründete Verhältniſſe . Zum Beiſpiel : ein

Reichspoſtbeamter proteſtantiſcher Konfeſſion heiratet in Köln ein

katholiſches Mädchen und vereinbart rechtsgültig katholiſche Kinder —

erziehung . Nachdem ihm zwei Kinder geboren , katholiſch getauft und

erzogen ſind , wird er nach Braunſchweig verſetzt . Das dortige Geſetz

beſtimmt , daß auf Eheleute gemiſchter Religion , welche nach Braun —

ſchweig hereinziehen , das braunſchweigiſche Landesgeſetz Anwendung

findet , wonach die Kinder in der Konfeſſion des Vaters zu erziehen

ſind , wenn nicht innerhalb acht Wochen nach der überſiedelung bei

der Kreisdirektion der Nachweis geliefert wird , wie es bezüglich der

religiöſen Erziehung der Kinder zu halten iſt . Der Poſtbeamte ver⸗

ſäumt die Friſt aus Unkenntnis und verfällt der Vorſchrift des braun —

ſchweigiſchen Geſetzes , daß nicht nur die vorhergeborenen , ſondern auch
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die ſpäter aus der Ehe hervorgehenden Kinder in der Konfeſſion des

Vaters , alſo in dieſem Falle in der proteſtantiſchen Konfeſſion zu er⸗

ziehen ſind . Dieſe Beſtimmung gilt auch , wenn beide Eheleute über

die Erziehung unter ſich einig ſind und ihre bisher katholiſch erzogenen
Kinder auch ferner in der katholiſchen Konfeſſion erhalten wollen .

Ein anderer Fall . Ein aus Sachſen ſtammender Proteſtant

verheiratete ſich in Bamberg mit einer Katholikin und vereinbarte

nach bayeriſchem Recht durch notariellen Vertrag katholiſche Kinder —

erziehung . Nachdem ihm mehrere Kinder geboren und katholiſch ge—

tauft waren , zieht er nach Sachſen und will ſeine Kinder in die

katholiſche Schule ſchicken . Das ſächſiſche Kultusminiſterium entſcheidet ,

daß die Kinder als proteſtantiſch zu und in die lutheriſche
Schule zu ſchicken ſind , weil nach ſächſiſchem Geſetz der über

religiöſe Kindererziehung nicht vor dem Notar ſor

Amtsgericht geſchloſſen werden kann , der bayeriſche Vertrag ſonach un

gültig iſt . Der Ehemann will nun einen neuen Vertrag vor dem

idern nur vor dem

Amtsgericht abſchließen , muß aber erfahren , daß dies nicht mehr mög —
lich iſt , weil die beiden ſchulpflichtigen Kinder ſchon mehr als 6 Jahre

alt ſind und nach ſächſiſchem Geſetz eine Vereinbarung über die reli —

giöſe Erziehung von Kindern über 6 Jahre nicht mehr getroffen werden

kann . Die Eltern ſind alſo gezwungen , dieſe zwei Kinder , welche ſie ,

wie bisher , katholiſch erziehen wollten , in die lutheriſche Schule zu

ſchicken . Bezüglich des dritten Kindes , welches noch nicht 6 Jahre

alt war , ſchloſſen die Eltern ſpäter nach ſächſiſchem Recht einen Ver

trag über die katholiſche Erziehung . Mit Rückſicht auf die Religion
dieſes dritten Kindes iſt es dann endlich den Eltern gelungen , von

der Gnade des Königs Disspenſation für die beiden älteren Kinder

zu erhalten . ( Nach den Ausführungen des Abg. Gröber in der

erſten Toleranzkommiſſion 1900/03 Nr . 372.)372 . 0

Man darf aber nicht annehmen , als ob dieſe Geſetze alle aus

längſt zurückliegenden Zeiten ſtammten , teilweiſe ſind dieſelben ganz

neuen Datums und erſt als Ausführungsgeſetze zum B. G. B. geſchaffen

worden . So enthält das Ausführungsgeſetz von Reuß ä. L. vom

26 . Nov . 1899 noch die Beſtimmung :
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„ Zur Anderung eines Religionsbekenntniſſes eines Kindes iſt die

Gernehmigung des Vormundſchaftsgerichts notwendig :

a) wenn während beſtehender Ehe die Mutter des Kindes über

deſſen religiöſe Erziehung nach der Vorſchrift unter 3 zu be

ſtimmen hat ,

wenn dem Vater oder der Mutter das Recht und die Fflicht ,

für die Perſon des Kindes zu ſorgen , neben einem dem Kind

beſtellten Vormund oder Pfleger zuſteht . “

Noch auffallender iſt eine Beſtimmung des Ausführungsgeſetzes

zum B. G. ⸗B. in Lübeck vom 30 . Oktober 1899 , in welchem §S 114

einfach beſtimmt : „ Das Vormundſchaftsgericht kann aus wich —

tigen Gründen anordnen , daß ein Kind in einem andern

als dem geſetzlich beſtimmten Bekenntniſſe zu erziehen iſt . “

§ 33 . Das Bedürfnis nach einer reichsgeſetzlichen Regelung .

Angeſichts dieſer Verhältniſſe wird auch die Notwendigkeit einer

reichsgeſetzlichen Regelung dieſer Frage von keiner Seite beſtritten ;

ſelbſt die heftigſten Gegner des T. - A. geben das zu. Profeſſor Kahl

hält in ſeiner Broſchüre gegen den T. - A. das „Eingreifen der Reichs —

geſetzgebung für dringend geboten . “ ( S. 29) . Er hält auch die Kompetenz
des Reiches für gegeben ; nur meint er : „Die Sache gehört in das8 8 *

B. G. ⸗B. hinein ! “ ( S . 31 ) . Ganz ſeinen Spuren folgt auch der

nat . ⸗lib . Abg . Dr . Hieber , der am 18 . Febr . 1905 betonte :

„ Der einzige unter den Punkten , hinſichtlich deren eine reichsgeſetz —

liche Regelung annehmbar , vielleicht wünſchenswert wäre , iſt die reli —

giöſe Kindererziehung , die in den § 8 2 und 3geregelt werden ſoll

Ich habe da ſchon bei den letzten Verhandlungen gar nie ein Hehl

daraus gemacht , daß wir auf dieſem Gebiet eine reichsgeſetzliche Re —

gelung vollſtändig für angezeigt erachten würden . Hier iſt die Kom —

petenz des Reichs außer jedem Zweifel . Wir haben zur Zeit zirka

dreißig verſchiedene Rechtsgebiete in Deutſchland für dieſe Fragen ,
und daß es da zu allerhand Zweifeln , Widerſprüchen , Unannehmlich —

keiten auf der einen wie anderen Konfeſſionsſeite 8 weiß jeder . “
142. Sitz . v. 18. 2. 1905, S . 4564 . )

Einen ganz beſonderen Trumpf gegen das Zentrum ſucht aber

Profeſſor Dr . Kahl ( und nach ihm Dr . Hieber am 18 . 2. 1905 )
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in ſeiner genanuten Broſchüre durch folgende Aufſtellung auszuſpielen :
„ Aber wiederum , wie ſeltſam ! Bei der Vorbereitung unſeres großen
nationalen Geſetzgebungswerkes wurde die Regelung dieſer Materie

dringend angeſtrebt . Geſcheitert iſt ſie lediglich an dem Wider —

ſpruche der Kommiſſionsmitglieder aus — dem Zentrum “ ( S. 31

und 32 ) . Der Abg . Gröber hat bereits am 18 . Februar 1905

( S. 4587 ) die vollſtändige Unrichtigkeit dieſer Behauptung nach —

gewieſen und das weitere Material dann auch mitgeteilt . (Siehe
Seſſ . 1903/05 , zu Nr . 791 , Ziffer 52 - 54 ) . Der wirkliche Tat⸗

beſtand iſt folgender :

Der Einbringung des Entwurfes eines Bürgerlichen Geſetzbuchs

an den Reichstag ging eine zweimalige Durchberatung des Entwurfes

in zwei Kommiſſionen des Reichsjuſtizamtes voraus . In beiden

Kommiſſionen lagen Anträge zur geſetzlichen Regelung der religiöſen

Erziehung der Kinder vor ; ſämtliche Anträge wurden jedoch in

beiden Kommiſſionen abgelehnt und nur der Beſchluß gefaßt , die

Regelung der Frage der Landesgeſetzgebung z

Ergebniſſe der Beratungen ſind enthalten in 8§8 1508 und 1658

des erſten Entwurfes und im Artikel 105 des zweiten Entwurfes
eines Einführungsgeſetzes zum Bürgerlichen Geſetzbuch , an deſſen
Stelle Artikel 133 des dem Reichstag vorgelegten Entwurfes und

nunmehr Artikel 134 des Einführungsgeſetzes ( „ Unberührt bleiben

die landesgeſetzlichen Vorſchriften über die religiöſe Erziehung der

Kinder “ ) getreten iſt .

u überlaſſen . Die

Auch im Reichstag wurde der Entwurf nochmals in einer

—dritten — Kommiſſion einer Vorberatung unterzogen . Der Ver —

ſuch , eine reichsgeſetzliche Regelung der religiöſen Kindererziehung zu

erlangen , wurde hier von keiner Seite wiederholt . Der erſten Kom —

miſſion gehörten „Vertreter des Zentrums “ nicht an . In der zweiten
Kommiſſion aber wurde von dem Zentrumsabgeordneten Pr . Spahn
ein Antrag auf reichsgeſetzliche Regelung der religiöſen Kinder

erziehung geſtellt . Dieſer Antrag Dr . Spahn lautet :

1. Den § 1508 zu faſſen :
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„ In welchem religiöſen Bekenntnis ein Kind zu erziehen ſei , be—

ſtimmen deſſen Eltern . Deren Vereinbarungen ſowie die letztwilligen

Anordnungen des Letztlebenden derſelben über die religiöſe Erziehung

der Kinder ſind gültig , die letztwilligen Anordnungen jedoch nur , ſo

weit ſie getroffenen Vereinbarungen nicht widerſprechen . Iſt ein Kind

mit Wiſſen der Eltern in einem Bekenntniſſe getauft oder untertichtet

oder einer Schule oder Erziehungsanſtalt mit einem beſtimmten Be

kenntniſſe zugewieſen , ſo wird vermutet , daß dieſes geſchehen ſei , um

das religiöſe Bekenntnis dieſes Kindes ſowie derjenigen Kinder , über

deren religiöſe Erziehung keine Anordnung getroffen iſt , zu beſtimmen .

Fehlt beim Tode beider Eltern eine Beſtimmung über das religiöſe

Bekenntnis der Kinder , ſo ſind dieſelben in dem Bekenntniſſe des letzt

verſtorbenen Elternteils zu erziehen

2. Dem S 1655 als Satz 2 hinzuzufügen :

„ Die Sorge für die Perſon Kindes umſchließt bei Kindern

deren Familienſtand nicht zu ermitteln iſt , die Befugnis, das religiöſe

Bekenntnis des Kindes zu beſtimmen Die Entſcheidung bedarf der

Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts . Iſt ein Mündel uicht in

dem religiö özſen Bekenntniſſe des Vormundes zu erziehen , ſo iſt dieſem

die Sorge für deſſen religiöſe Erziehung zu entziehen . “

Eventuell , falls dem Vormund eine Beſtimmung über die religiöſe Er —

ziehung in weiterem Umfange wie im Abſatz 1 eingeräumt werden

ſollte , dem etwaigen Beſchluſſe hinzuzufügen :

„ Nach beendetem zwölften Lebensjahr ſteht dem Kinde die Ent —

ſcheidung über ſein religiöſes Bekenntnis zu. “

f9. Den 81658 , Relcher
es den Landesgeſetzen überläßt , das religiöſe

Bekenntnis der Mündel zu beſtimmen , zu ſtreichen .

Die Kommiſſion verneinte aber den Eintritt in die Einzelberatung ;

ſie wollte die Sache nicht im B. G. B. geregelt wiſſen . Es war ſomit

gerade der Vertreter des Zentrums , der eine reichsgeſetzliche Regelung der

religiböſen Kindererziehung beantragte . Man ſieht aus dieſem akten⸗

mäßigen Nachweiſe , in welch leichtfertiger Weiſe oft gegen das

Zentrum erhoben werden und viele Jahre langihr Daſein friſten können .

Bei der zweiten Leſung des erſten T. - A. ſtellte der Abg . Graf

von Bernſtorff - Lauenburg am 3. Mai 1902 den Antrag , die ge —

ſamte Regelung dieſer Frage im T. - A. abzulehnen und folgende

Reſolution zu beſchließen :
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Ddie verbündeten Regierungen zu erſuchen, dem Reichstag einen

Geſetzentwurf vorzulegen , wodurch die religiöſe Erziehung von Kindernö

iſchten Ehen für das Deutſche Rei einheitlich 82 wird . “

Seſſ . 1900/03 Nr . 635 .

aus g

Nach Annahme der betreffenden Artikel des T. - A. iſt dieſe Re

ſolution zurückgezogen worden .

8 84 . aßnahmen der preußiſchen Landeskirche betreffend

gemi— hte Ehen und

i
in denſelben .

Man ſtellt es gern ſo dar , als ſei die katholiſche Kirche in Sachen

er Miſchehe die einzige und * * „Friedensſtörerin “ , während

ie proteſtantiſche Kirche hierbei nur Toleranz und Entgegenkommen

kenne ; die katholiſche Kirche , ſagt man , belegt ihre Glieder , die eine

Miſchehe mit akatholiſcher Kindererziehung eingehen , mit den ſchwerſten

Strafen , mit der Exkommunikation ; die proteſtantiſche Kirche ſei bei

und weit friedliebender , wenn ſie auch zugebe ,

E4

1¹weitem nicht ſo „ rigoros

daß die Miſchehen nicht erwünſcht ſeien . Angeſichts dieſer land —

häufigen Behauptung über die Milde der proteſtantiſchen Kirche muß

man dem Abg . Gröber beſonderen Dank wiſſen , daß er Aktenſtücke

aus der preußiſchen Landeskirche in dieſer Beziehung geſammelt und

ſie den Materialien einverleibt hat . ( Seſſ . 1903/05 zu S . 791 Ziff .

55 und ff. ). An der Hand derſelben ſei hier ein kurzer Auszug gegeben

mit dem Hinweiſe : Wenn es ſich zunächſt nur um Maßnahmen

preußiſchen Landeskirche handelt , ſo umfaßt dieſe einmal den größten

eil der deutſchen Proteſtanten und ihr Verhalten findet in den übrigen

Landeslirchen getreue Nachahmung .

Die Grundlage für die jetzigen Maßnahmen bildet das Kirchen —

geſetz für die evangeliſchen Landeskirchen der alten Provinzen Preußens

am 27 . Juli 1880 betreffend die Trauungsordnung . Die Trauung

darf nach Artikel 12 Ziffer 4 nicht vorgenommen werden bei ge —

miſchten Ehen , „ vor deren Eingehung der evangeliſche Teil die Er —

ziehung ſämtlicher Kinder in der römiſch - katholiſchen oder in einer

anderen nicht evangeliſchen Religionsgemeinſchaft zugeſagt hat . “ Ferner

kommt hierbei in Betracht das Kirchengeſetz vom 30 . Juli 1880 be

treffend die Verletzung kirchlicher Pflichten in „ bezug auf Taufe , Kon —
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firmation und Trauung “ ; dasſelbe erklärt ein „Kirchenglied , welches

ſich verpflichtet , ſeine ſämtlichen Kinder der religibſen Erziehung einer

nichtevangeliſchen Religionsgeſellſchaft zu überlaſſen , der Fähigkeit , ein

kirchliches Amt zu bekleiden , ſowie des kirchlichen Wahlrechts , in

ſchweren Fällen auch das Recht der Taufpatenſchaft verluſtig “ ( § 6) ; des

weitern iſt ein Kirchenglied , welches eine gemiſchte Ehe mit nicht —

evangeliſcher Kindererziehung ſchließt „ der kirchlichen Wählbarkeit ver⸗

luſtig zu erklären , in ſchweren Fällen auch des Wahlrechts ſowie des

Rechts der Taufpatenſchaft “ (§S 7) . Endlich iſt beſtimmt , daß Kirchen —

glieder , welche von dieſen „ Maßregeln der Kirchenzucht betroffen wurden ,

vom heiligen Abendmahl zurückzuweiſen ſind , wenn dieſelben

als unfähig angeſehen werden müſſen , die Gnadengabe im Segen und

ohne Argernis der Gemeinde zu empfangen . “

Nach dieſen kirchengeſetzlichen Beſtimmungen nun haben die Konſiſtorien

in den einzelnen Provinzen eine Anzahl von Maßnahmen getroffen ,

teils um die Miſchehen feſtzuſtellen und zu ermitteln durch Anlegung

von Miſchehenliſten , teils ſind ſie über dieſe Vorſchriften noch hinaus —

gegangen und haben ſchärfere Kirchenſtrafen feſtgeſetzt , in einem Falle

ſogar Ausſchluß aus der Kirche . So hat unterm 14 . Febr . 1883 das

Konſiſterium zu Breslau die Superintendenten angewieſen , bei den

Viſitationen nicht nur auf dieſe Geſetze hinzuweiſen , ſondern auch

darauf zu halten , „ daß die von uns bereits vor längerer Zeit ange —

ordneten Liſten über den Beſtand der in jeder Gemeinde vorhandenen

Miſchehen und die religiöſe Erziehung der Kinder aus denſelben von

den Geiſtlichen ſorgfältig geführt werden “ .

Dieſer Vorgang in Schleſien hat dann den Evangeliſchen

Oberkirchenamt veranlaßt , am 11 . April 1883 ein eingehendes

Rundſchreiben an die „Geiſtlichen und Alteſten der evangeliſchen Landes⸗

kirche “ über die Miſchehen zu erlaſſen ; in dieſem fordert er „die Weckung

proteſtantiſchen Ehrgefühls und die Warnung vor dem leichtfertigen

Schließen gemiſchter Ehen um zeitlicher Vorteile willen . Noch mehr

aber iſt der Konfirmandenunterricht zu verwerten , um die Jugend mit

Widerſtandskraft rechtzeitig auszurüſten , auf das Bedenkliche und Ge —

fährliche gemiſchter Ehen für den Frieden des Gewiſſens und des
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Hauſes hinzuweiſen und die Pflichten evangeliſcher Chriſten im Familien⸗

leben mit einem Ernſt einzuprägen , welcher einen bleibenden Eindruck

zurückläßt . “ Dann ſei ein fortgeſetzter ſeelſorgeriſcher Verkehr mit der

konfirmierten Jugend nötig . „ Wo das Bündnis nicht abgewendet

werden kann , muß die zuvorkommende und nachgehende Hirtentreue in

den evangeliſchen Familien die Widerſtandskraft gegen die betriebſame

Tätigkeit der katholiſchen Prieſter ſtärken . “ „ In einzelnen Fällen

wird es ſein Amt als Seelſorger ihm auch zur Pflicht machen ,

die Intervention der Behörden zum Schutz verletzter Rechte herbei⸗ —

zuführen , obgleich die evangeliſche Kirche vom Staate nur den

Schutz geſetzlicher Rechte , nicht Hilfe für bedrohte Intereſſen erwarten

darf . “ „ Auch ſind ſchwankende Gemüter , welche gewohnt ſind , die

eigene Überzeugung nach einer höheren Autorität einzurichten , darüber

zu belehren , daß in Preußen nach dem Willen der Obrigkeit die Kinder

in der Regel der Religion des Vaters folgen ſollen . Wirkſamer und

in allen Fällen notwendig iſt aber die Befeſtigung der Gewiſſen in

ſeelſorgeriſchen Zuſpruch . Am entſchiedenſten muß der Geiſtliche im

Namen des Herrn unbeugſamen Widerſtand fordern gegen jegliche

Zumutung , ein das Gewiſſen für die Zukunft bindendes und die Treue

gegen den evangeliſchen Glauben verletzendes Verſprechen über die

religiöſe Erziehung der Kinder abzulegen . “ Der Geiſtliche müſſe

durch die perſönliche Mitwirkung der Alteſten unterſtützt werden . Die

Gewährung der Trauung in der katholiſchen Kirche ſage bereits , daß

die katholiſche Kindererziehung zugeſtanden wurde und dann habe die

Trauung in der evangeliſchen Kirche zu unterbleiben . Es wird nun

auf die bereits mitgeteilten kirchengeſetzlichen Beſtimmungen hingewieſen

und bezüglich des eidesſtattlichen Verſprechens auf katholiſche Kinder —

erziehung geſagt :

„ So heilig auch dem Chriſten ein feierlich abgegebenes Ver —

ſprechen ſein muß , ſo kann doch eine aufgedrungene und unter Ver —

letzung heiliger Pflichten erteilte Zuſage für künftiges Verhalten in

bisher völlig unbekannten Pflichten nicht als vor Gott verbindlich

anerkannt werden . Die Erfüllung eines unſittlichen Verſprechens

wird dadurch nicht weniger unſittlich , weil das Verſprechen in eidlicher
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Form abgelegt iſt . Die Seelſorge wird daher dauernd auch in den

katholiſch getrauten gemiſchten Ehen den evangeliſchen Gatten

in ſeinem Gewiſſen zu beraten und in der Treue gegen ſeinen Glauben

zu befeſtigen haben . “

Noch einen Schritt weiter geht das Konſiſtorium zu Kaſſel

( Erlaß vom 10 . Januar 1884 ) ; es fordert von den Geiſtlichen , daß

ſie mit Proteſtantinnen , die mit einem Katholiken verheiratet ſind , „ regen

ſeelſorgeriſchen Verkehr pflegen , demſelben mit ihrem Rate beiſtehen

und das Bewußtſein deſſen , was ſie ihrer Kirche ſchuldig ſind , in

ihnen lebendig zu erhalten ſich beſtreben “ ; gegen die proteſtantiſchen

Männer in Miſchehen aber ſeien die Mittel der Kirchenzucht ſofort in

Anwendung zu bringen , wenn ſie ihren Sohn katholiſch erziehen laſſen .

„ Wenn in ſolchem Falle die Abſicht des Vaters vor ihrer Aus —

führung zur Kenntnis des Presbyteriums gelangt , wird der Geiſtliche

einen letzten Verſuch machen , die Ausführung zu verhindern . Iſt

dieſer Verſuch aber vergeblich , oder liegt ſonſt die Untreue des Vaters

als vollendete Tatſache vor , ſo iſt dies mit dem Antrag auf Aus —

ſchließung aus der Kirchengemeinſchaft an das Konſiſtorium einzubeziehen .

In Anſehung der Dauer der verfügten Ausſchließung iſt folgendes zu

bemerken . Sobald der Ausgeſchloſſene zum Gehorſam gegen die Kirche

zurückkehrt , indem er ſein der evangeliſchen Kirche entzogenes Kind

derſelben zurückgibt , iſt die Aufhebung des die Ausf chließung anord⸗

nenden Beſchluſſes zu beantragen . Wenn der Ausgeſchloſſene in die

Lage kommt , ſeine Rückkehr in den Gehorſam nicht mehr betätigen zu

können , weil alle ſeine betreffenden Kinder in die katholiſche Kirche

eingetreten ſind und nur noch durch ihre eigene Entſchließung in die

evangeliſche übertreten können , ſo iſt nicht etwa der verhängte Aus —

ſchluß als von ſelbſt aufgehoben anzuſehen , ſondern dieſe Aufhebung

muß auf Anſuchen des Beteiligten vom Presbyterium durch den Pfarrer

beantragt und vom Konſiſtorium verfügt werden . Dieſe Verfügung

wird indes nur dann erfolgen , wenn der Nachſuchende vor dem Pfarrer

ausdrücklich erklärt , daß er das an ſeiner Kirche begangene Unrecht

bereue und letzterer fernerhin Gehorſam und Treue zu erweiſen ver —

ſpreche . “

ο
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Ein zweiter Erlaß des Konſiſtoriums zu Breslau ( 13 . Mai 1885 )

erinnert an den

„alljährlich am Reformationsfeſte eine Anſprache von den Kanzeln

Beſchluß der vierten ſchleſiſchen Provinzialſynode ,

verleſen werde , in welcher die Gemeinden unter eingehender Bezug —un

nahme auf das Disziplinargeſetz vom 30 . Juli 1880 ( ſiehe Seite 183 )

zur Treue gegen die evangeliſche Kirche ermahnt werden . “ Der

Erlaß wünſcht , daß auch am Neujahrsfeſte eine ähnliche Ermahnung

zu erfolgen habe . Das Konſiſtorium zu Berlin hat durch Erlaß

vom Oktober 1890 an ſämtliche Superintendenten der Mark

Brandenburg die Führung von Miſcheheliſten , „ wie ſie ſchon jetzt

namentlich in Schleſien und Weſtfalen ſtattfindet und ſich gut bewährt

hat , als eine unentbehrliche und zweckmäßige Grundlage für ein ge —

ordnetes und wirkſames Vorgehen der Gemeinde - Kirchenräte und Pfarr —

ämter , ſowie der regimentlichen und ſynodalen Inſtanzen zur Wahrung

der Lebensintereſſen der evangeliſchen Kirche auf dieſem Gebiete an —

erkannt . “

Es beruft ſich hierbei eigens auf die Anwendung des evan

geliſchen Oberkirchenrats , fordert eine fortlaufende Kontrolle dieſer

Liſten und gibt das Muſter einer ſolchen Liſte an , das wir hierhe

ſetzen wollen :

2



Liſte

über

die

Miſchehen

und

die

konfeſſionelle

Erziehung

der

aus

denſelben

hervorgegangenen

Kinder

in

der

Kirchengemeinde

N.

N.

2

Namentliche

Bezeichnung

9

*

*

Name

der

Konfeſſion

der

Kinder

2

der

Eltern

vonfeſſi

1

1

.

＋

Bemerkungen

2

8

8

8

Ho

evangeliſcher

katholiſcher

a)

Knaben

b)

Mädchen

8

Teil

Teil

evangeliſch

katholiſch

evangeliſch

katholiſch

A.

Ehen,

in

denen

der

Vater

evangeliſch

iſt.

1.]

Karl

Pfeiffer,

Chriſtiane

Herz

Karl

—

1.

Louiſe

3.
B.

ob

einer

der

Eltern

Liſchler

2.

Auguſt

2.

Friederike

＋

2.]

Rudolf

Müller,

Anna

Schröder

ohne

Kinder

In

größeren

Gemeinden

Partikulier

iſt

hier

die

Wohnung

der

3.]

Karl

Meißner,

Marie

Schöler

[3.

Wilhelm

1.

Marie

Eltern

zu

vermerken,

des—

Tagelöhner

2.

Bertha

gleichen

in

Diaſpora-Ge—

5

8

5

meinden,

die

ſichüber

meh—

Summa.

.3

ev.

Knaben

vacat

2

ev.

Mädchen

2kth.

Mädchen

zeinden,

die

ſichübe

rere

O

rtſchaften

erſtrecken,

der

Wohnort.

0

Ebenſo

iſt

zu

bemerken

Eßhe

in

denen

der

V

K

1

8

.

B.

Ehen,

in

denen

der

Vater

katholiſch

iſt.

ob

und

mit

welchem

Er

1 .

folge

Disziplin

in

den

an

5.

gezeigten“

Fällen

geübt

6.

worden

iſt.

r

Total-Reſultat

ad

Aund

B.

ev.

Knaben

kath.

Knaben

ev.

Mädchen

kath.

Mädchen

Datum.

Unterſchrift

des

Pfarrers



Vereinbarung der Eltern über die religiöſe Kindererziehung . 189

Das Konſiſtorium von Kiel ( Erlaß vom 13 . Dez. 1890 ) ſchreibt

nicht nur ſolche Miſcheheliſten vor , ſondern weiſt auch die Geiſtlichen

an , dem Geiſtlichen in der Gemeinde , in welches ein in Miſchehe

lebendes Ehepaar aus ſeinen Sprengel zieht , Mitteilung hierüber zu⸗

kommen zu laſſen .

Das Konſiſtorium zu Wiesbaden ( Erlaß vom 17 . Juli 1903 )

erinnert die Geiſtlichen ſeines Bezirkes daran , daß „ die Beſtimmungen
des Naſſauiſchen Edikts vom 22 . /26 . März 1808 noch zu Recht be

ſtehen und daß hiernach die aus gemiſchten Ehen erzeugten Kinder

bis zum erreichten 14 . Lebensjahre in der Religion des Vaters zu

erziehen ſind . “ Es fordert ſodann dieſelben auf , darüber zu wachen ,

daß dieſer Vorſchrift ſtets entſprochen wird und eventuell das zuſtän⸗

dige Vormundſchaftsgericht zur Durchführung derſelben anzurufen .
Auch das Stettiner Konſiſtorium ( Erlaß vom 29 . 1. 189 ) ſchreibt
die „ Anlegung und Führung von Miſcheheliſten “ vor . Als am

24 . Sept . 1896 der preußiſche Juſtizminiſter verfügte , „ daß ſtaat —

licherſeits kein Bedenken vorliegt , den Erſuchen der Pfarrgeiſtlichen
beider Konfeſſionen um periodiſche Mitteilung der Eheſchließungen von

Pfarreingeſeſſenen und der Geburten von Kindern ſolcher zu entſprechen .
Bei Miſchehen und bei der Geburt von Kindern aus ſolchen wird es

ſich empfehlen , die fraglichen Mitteilungen auf Wunſch der Geiſtlichen
beider Konfeſſionen zu machen, “ wies das Konſiſtorium zu Koblenz

( Erlaß vom 3. 11 . 1896 ) ſeine unterſtellten Geiſtlichen daraufhin ,

daß nun die Hinderniſſe behoben ſeien , „ welche bisher vielfach die An —

fertigung und Fortführung von Miſchehe - Verzeichniſſen erſchwerten “ ;

es erwartet nun eine ganz genaue Führung derſelben .

Wie man ſieht , beſteht ſomit in der preußiſchen Landeskirche ein

förmliches Uberwachungsſyſtem der Miſchehen , das bis in das

kleinſte geregelt iſt . Aber nicht nur in Preußen iſt es ſo , ſondern

auch anderwärts nimmt der Proteſtantismus eine ſehr ſcharfe Stellung

in der Miſchehenfrage ein .

Das bayeriſche Oberkonſiſtorium ( Erlaß vom 16 . April 1856 )

warnt ſehr entſchieden vor Eingehen einer Miſchehe und ordnet dann an :

„3. Wird zunächſt für eine gemiſchte Ehe die kirchliche Einſegnung er
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ſo iſt dieſe im Hinblick auf die beſtehenden

en, ſowie in Würdigung der obwaltend

hältniſſe nicht zu verſagen :

a) wenn durch Vertrag feſtgeſtellt iſt , entweder , daß ſämtliche

Kinder in der proteſtantiſchen Kirche erzoger

mindeſtens da

werden ſollen , oder

geſetzliche Vorſchrift der II . Verfaſſungsbeilage

§ 14 zur Anmen zu kommen habe , wonach die die

Religion des Vaters , die Töchter derjenigen der zu

öhne

folgen haben ;

b) wenn bezüglich der religiöſen Erziehung der

beſtimmt w

von ſel

ſo daß die eben erwähnte ge
in Anwendung tritt .

dagegen eine Vereinbaru

Vorſchrift

der in der

chliche Ein⸗

ſegnung unbedingt zu verſagen , wobei es keinen Unterſchied machen

kann , ob der Bräutigam oder die Braut der proteſtantiſchen Kirche

angehört . In dergleichen Fällen iſt dem proteſtantiſchen Teil ſtets

aß ſämtliche

katholiſchen Kirche erzogen werden ſollen , ſo iſt die

zugleich nahe zu legen , daß er durch die bezüglich der religiöſen

Erziehung ſeiner Kinder getroffene Vereinbarung ſich ſelbſt ſeiner

Kirche entfremde und unter Umſtänden ſogar dazu gebe,

mit der Anwendung kirchlicher Zuchtmittel gegen ihner chreiten .

Ein Kirchengeſetz von Anhalt vom 12 . Februar 1886 ,„betreffend
die Erhaltung der kirchl

mation und Trauung , beſtimmt auch :

ichen Ordnung in Bezug auf Taufe , Konfir⸗

„ § 6. Die Trauung iſt vom Geiſtlichen nach vorhergegangener Be —

ratung mit dem Gemeindekirchenrat zu verſagen :

3. bei gemiſchten Ehen , vor deren Eingehung der evangeliſche Mann

die Erziehung ſämtlicher Kinder in einer nichtevangeliſchen Religions⸗

gemeinſchaft zugeſagt hat . “

Die weiteren Folgen dieſes Anhalter Kirchengeſetzes über Anwendung

kirchlicher Zuchtmittel gegen die Verletzung dieſer Beſtimmung entſprechen

dem angeführten Kirchenrecht der evangeliſchen Landeskirche Preußens .

Auf die Schriften und Außerungen einzelner proteſtantiſcher

Paſtoren (ek. die Schrift : „ Der evangeliſche Geiſtliche und die Miſch —

ehe “ von Superintendent Splittgerber , 1898 erſchienen ) wollen wir

gar nicht weiter eingehen . Aber gegenüber den Behauptungen von

der „römiſchen Propaganda “ in der Miſchehe wollen wir doch einige

Zahlen anführen : Von ganz beſonderer Bedeutung iſt hierbei die
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Statiſtik , die in Preußen durch das Statiſtiſche Bureau auf Grund

des Materials der allgemeinen Volkszählung worden iſt ,

und da ergiebt ſich bei den Volkszählungen von 1885, 1890 und 1895

die beſtändige Zunahme der Zahl der proteſtantiſchen Kinder und die be⸗

ſtändige Abnahme der tatholt ſchen Kinder aus den Miſchehen , wobei

übrigens bei den Volkszählungen von 1885 und 1890 nur die im

Haushalt der Eltern befindlichen Kinder unter 16 Jahren , 1895 aber

alle Kinder , ſoweit ſie noch im Haushalt der Eltern vorhanden waren ,

gezählt wurden . Bei der Volkszählung von 1885 waren

Prozent der Kinder aus gemiſchten Ehen proteſtantiſch 5 Prozent

katholiſch ; 1890 55 Prozent proteſtantiſch , 45 33 1895
56

Prozent proteſtantiſch , 44 Prozent katholiſch , alſo in dieſen 15

Jahren hat die Zahl der proteſtantiſchen Kinder aus Miſchehen um

2 Prozent zugenommen , die Zahl der katholiſchen Kinder um 2 Prozent

abgenommen . Abſolute Zahlen werden dieſes Bild noch verdeutlichen .

In Preußen wurde feſtgeſtellt 1895 aus proteſtantiſch⸗katholiſchen

Miſchehen eine Geſamtzahl von 597921 Kinder ; davon gehörten dem

proteſtantiſchen Bekenntnis an 332 947 , dem katholiſchen Glaubens⸗

bekenntnis 264 648 , alſo dem proteſtantiſchen Bekenntnis mehr 68 299

Kinder . Das Verhältnis wäre noch mehr zugunſten der proteſtan⸗

tiſchen Verhältniſſe , wenn nicht in polniſchen Miſchehen weitaus die

Mehrzahl der Kinder dem katholiſchen Bekenntnis zugeführt würde . Auch

auf der Generalverſammlung des Evangeliſchen Bundes zu Hamburg

1905 ) hat der Berliner Prediger v. d. Heydt mitgeteilt , daß in der Reichs —

hauptſtadt 77 « der Kinder aus Miſchehen proteſtantiſch erzogen werden .

Wenn man nun vergleicht , wie ſich vieſe konfeſſionellen Ergebniſſe

der Miſchehen in den einzelnen Rechtsgebieten ſtellen , um daraus einen

Rückſchluß darauf zu . ob dieſe oder jene Art der Geſetzgebung1B

von Einfluß ſein könnte auf die konfeſſionellen Wirkungen der Miſch —

ehen , ſo zeigt ſich, daß die verſchiedene Geſetzgebung ohne irgendwelche

maßgebende Wirkung auf die konfeſſionellen Ergebniſſe der Miſchehen iſt .

§ 35 . Drei Wege der reichsgeſetzlichen Regelung .

Die reichsgeſetzliche Regelung kann auf drei verſchiedenen Wegen
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erfolgen , die auch ſämtlich bei den Beratungen des Artikels eingehend

beſprochen wurden :

1. Anerkennung der freien Vereinbarung der Eltern ;

2. Anwendung der Erziehungspflicht des B. ⸗G. ⸗B. auf das religiöſe

Bekenntnis .

3. Reichsgeſetzliche Zwangsvorſchriften über die religiöſe Erziehung .

Daneben könnte allerdings als ein vierter auch noch in Betracht

kommen , ob nicht durch Reichsgeſetz generell die Vereinbarung der

Eltern als entſcheidend feſtgeſetzt werden ſoll , und dann bei Ermangelung

einer ſolchen Vereinbarung die beſtehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften

Geltung haben ſollen . Der erſte T - A. hatte dieſe Löſung im Auge

mit der Vorſchrift :

„ In Ermangelung einer Vereinbarung der Eltern ſind für die

religiöſe Erziehung eines Kindes die landesrechtlichen Vorſchriften

desjenigen Bundesſtaats maßgebend , in deſſen Bezirke der Mann bei

Eingehung der Ehe ſeinen Wohnſitz hatte . “

Aber bereits in der erſten Kommiſſion gaben die Zentrumsabgeord

neten ſelbſt dieſen Vorſchlag preis und brachten einen Antrag ein , der die

Sache vollſtändig reichsgeſetzlich regelt ; dieſer Antrag fand auch Annahme

Bei der zweiten Leſung im Plenum nahm der konſervative Abg . Dr .

Srtel den urſprünglichen Antrag wieder auf ( Seſſ . 1900/03 , Nr . 620 ) .

Für den Antrag ſelbſt ſtimmten nur wenige Abgeordnete , nicht einmal

alle konſervativen ; gerade die Buntſcheckigkeit der landesgeſetzlichen Vor

ſchriften macht eine erſchöpfende reichsgeſetzliche Löſung notwendig .

1. Die freie Vereinbarung der Eltern .

Schon der urſprüngliche Toleranzantrag enthielt den Hauptgedanken ,

daß die freie Vereinbarung der Eltern über die Konfeſſion der Kinder

zu entſcheiden haben und wollte nur in Ermangelung derſelben die

bisherigen Landesgeſetze gelten laſſen . Aber bereits in der erſten

Kommiſſionsberatung zogen die Zentrumsabgeordneten dieſen Antrag

zurück und erſetzte ihn durch folgenden Artikel :

2=

Für die Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes , in welchem ein

Kind erzogen werden ſoll , iſt die Vereinbarung der Eltern maß

gebend , welche jederzeit vor oder nach Eingehung der Ehe getroffen
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werden kann . Die Vereinbarung iſt auch nach dem Tode des einen

oder beider Elternteile zu befolgen .

§S 2a ( ſpäter § 3) .

In Ermangelung einer Vereinbarung der Eltern gelten für die

Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes , ſoweit nicht nachfolgend
ein anderes vorgeſchrieben iſt , die Vorſchriften des Bürgerlichen Ge —

ſetzbuches über die Sorge für die Perſon des Kindes .

Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht , für
die Perſon des Kindes zu ſorgen , neben einem dem Kinde beſtellten
Vormund oder Pfleger zu, ſo geht bei einer Meinungsverſchiedenheit
über die Beſtimmungen des religiöſen Bekenntniſſes , in welchem das

Kind zu erziehen iſt , die Meinung des Vaters oder der Mutter vor .
Das religiöſe Bekenntnis des Kindes kann weder von dem Vor —

munde noch von dem Pfleger geändert werden .

Für dieſen Antrag iſt in den Kommiſſionsverhandlungen wie im

Plenum betont worden , daß er die freie Vereinbarung der Eltern an

die erſte Stelle ſetzen wolle , dieſe haben auch die Verantwortung für

die Kinder . Solange ſie einig ſind , hat niemand ein Recht des Ein —

ſpruches . Eine ſolche Vereinbarung muß ſtets gültig ſein , auch falls

ſie vor Eingehung der Ehe abgeſchloſſen wurde und ſie muß auch noch

Gültigkeit über den Tod des einen Eheteils hinaus haben . Nur durch

eine neue Vereinbarung beider Teile kann ſie geändert werden . So

iſt der einfachſte Weg, die beiden großen Rechtsſätze feſtzulegen : 1. die

Vereinbarung der Eltern entſcheidet , 2. wo eine ſolche nicht beſteht ,

gelten die Vorſchriften des Bürgerlichen Geſetzbuches über die Sorge

für die Perſon des Kindes . Ganz ſelbſtverſtändlich iſt hierbei , daß

jede formloſe Vereinbarung zu gelten hat ; die meiſten Ehen werden

geſchloſſen ohne jede ſchriftliche Vereinbarung , weil die Leute ſich be —

gnügen mit den allgemeinen Beſtimmungen . Es ſoll jede beweisbare

Vereinbarung gültig ſein , der Beweis ſei nach den gewöhnlichen Regeln

des Zivilprozeſſes zu führen . Wenn eine Vereinbarung nicht aus —

drücklich mündlich oder ſchriftlich beſteht , ſo wird ſie aus gewiſſen Tat —

ſachen gefolgert werden können , wenn z. B. ein Kind bei Lebzeiten
beider Eltern freiwillig von denſelben einer Konfeſſionsſchule zuge —

wieſen worden iſt . Für Eheverträge iſt wohl die ſchriftliche Form

vorgeſchrieben , weil dieſelben ſich auf das Vermögen der Eheteile be —

Erzberger , Toleranz . 13
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ziehen und auch dritten Perſonen gegenüber ihre Wirkung haben . Hier

kann man von der ſchriftlichen Form abſehen und überhaupt eine be —

ſtimmte Form nicht verſchreiben , zumal die auf anderen Gebieten

mit ſolchen Formvorſchriften gemachten Erfahrungen nicht verlockend

ſind . Es kann die ſchriftliche Form ſogar eine Gefahr bringen , wenn

die Faſſung ungenau oder unvollſtändig iſt ; es könnten Zweifel über

die Unterſchriften entſtehen , wenu man nicht die gerichtliche oder

notarielle Beglaubigung verlangt ; dies veranlaßt Koſten , welche die

kleinen Leute ſcheuen . Wenn die Eltern vor Eingehung der Ehe

eine Vereinbarung nicht getroffen haben und während der Ehe ſich

nicht mehr einigen können , dann haben beide Teile gleiches Recht ,

und hat der Staat Beſtimmungen zu treffen , um den Streit zu be —

endigen . Dafür bietet allerdings das B. G. B. mit ſeinen Vorſchriften
über die Sorge für das Kind die Unterlage .

In der Kommiſſion ſowohl wie im Plenum fanden am 3. Mai

1902 die Anträge des Zentrums Annahme .
Bei der zweiten Beratung des Toleranzantrages wurde in der

Kommiſſion bemängelt , daß man ſich durchaus nicht auf den Stand —

punkt ſtellen könne , daß die Vereinbarung auch nach dem Tode

nicht geändert werden dürfe . Wenn der eine Teil ſterbe , müſſe auf den

Überlebenden das ganze Erziehungsrecht übergehen . Das ergebe ſich

aus den praktiſchen Verhältniſſen : Der Überlebende habe allein die

Erziehung zu leiten , man könne ihn nicht zwingen , eine Erziehung
fortzuſetzen , welche er für falſch halte . Er würde auch praktiſch kaum

durchzuführen ſein . In Bayern ergebe ſich aus dem dortigen Recht

eine Reihe von Schwierigkeiten . Nach dem Tode des einen Eheteils
verſuche der andere die religiöſe Erziehung in ſeinem Sinne zu
ändern ; es würden auf Betreiben der Kirche ſehr häufig gericht —

liche Entſcheidungen herbeigeführt , durch welche oft nach vielen

Jahen wieder eine Anderung in der religiöſen Erziehung eintreten

müſſe . Die Zentrumsabgeordneten machten demgegenüber geltend : der

überlebende Eheteil habe ſich bei Abſchluß des Vertrages über die

Tragweite ſeiner Einwilligung klar ſein müſſen . Wenn ein Vertrag
einmal geſchloſſen ſei , exiſtiere keine ſittliche Berechtigung , dieſen Ver⸗
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trag gegen den Willen des andern Teiles zu zerreißen . Die Ehe ſei

ein religiös⸗ſittliches Vertragsverhältnis , und die Bedingungen , welche

bei Eingehung der Ehe geſtellt ſeien , müſſen gehalten werden . Dieſe

Vertragstreue führe allerdings bei gemiſchten Ehen für den einen Teil

zu unangenehmen Konſequenzen , aber dieſe müßten übernommen werden .

Der Staat könne nichts tun , als die Vertragstreue zu ſichern . Man

denke ſich in die Lage des ſterbenden Eheteils ; die letzte Stunde würde

ihm erſchwert durch den Gedanken , daß der überlebende Teil ſeine

Kinder einer anderen Konfeſſion zuführen könne , obwohl er durch Ver —

trag die Erziehung in ſeiner Konfeſſion zu ſichern verſucht hatte . Wenn

die Erziehung einmal in einer Konfeſſion begonnen und das Kind

vielleicht mehrere Jahre lang die Schule dieſer Konfeſſion beſucht

habe , ſolle nicht etwa beim Tode eines Ehegatten eine Anderung
hierin eintreten können . Auch das preußiſche Kammergericht habe

wiederholt in ſeinen Entſcheidungen großen Wert darauf gelegt , daß
die einmal begonnene Erziehung nicht geändert werde . Der Entwurf

ſei nicht einſeitig im Intereſſe der katholiſchen Kirche gefaßt , er ſchütze

gleichmäßig beide Konfeſſionen . Trotzdem wurde die Beſtimmung betr .

die Gültigkeit der Vereinbarung der Eltern auch nach dem Tode des

einen oder beider Elternteile abgelehnt und der Artikel 2 in folgender

Faſſung angenommen :

„ Für die Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes , in welchem ein

Kind erzogen werden ſoll , iſt die Vereinbarung der Eltern maßgebend ,

welche jederzeit vor oder nach Eingehung der Ehe getroffen werden kann . “

Artikel 3 fand bei beiden Beratungen Annahme in dem Wort —

laut , wie ihn das Zentrum vergeſchlagen hatte ; demnach treten alſo

die Vorſchriften des B. G. B. für die Sorge über die Perſon des

Kindes auch für die religiöſe Erziehung in Kraft , falls die Eltern

keine Vereinbarung getroffen haben .

2. Die reichsgeſetzliche Regelung der religiöſen Kinder

erziehung gemäß der Erziehungspflicht nach dem B. G. B.

Sowohl ſchon in der erſten Kommiſſion wie ſpäter im Plenum

Seſſ . 1900/03 , Nr . 634 ) hat der freiſinnige Abg . Schrader den

Antrag geſtellt :
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„ Für die religiöſe Erziehung ſind allein die Vorſchriften des Bürger —
lichen Geſetzbuches S88 1626ff maßgebeud . Vereinbarungen , welche
das elterliche Erziehungsrecht in bezug auf die religiöſe Erziehung
beſchränken , ſind nichtig . “

Zur Begründung dieſes Antrages wurde ausgeführt , daß damit

alle Streitigkeiten erſchöpft ſeien ; dem Vater würde wohl eine größere

Einwirkung auf die Beſtimmung des religiöſen Bekenntniſſes gegeben ,
wenn auch der Einfluß der Mutter nicht ausgeſchloſſen ſei . In

manchen Kreiſen werde es ſchwer empfunden , wenn die freie Verein —

barung der Eltern als Grundſatz konſtituiert würde . Die religiöſe

Kindererziehung dürfe nicht allein vom religiöſen Standpunkte aus

betrachtet werden , ſondern an die erſte Stelle müſſe der erziehliche
Standpunkt treten , jene Frage , wie für die Verhältniſſe der Familie

die Frage am zweckmäßigſten geregelt werden könne . Nach dem bürger —
lichen Geſetzbuch ſteht es dem Vater zu als dem Haupte der Familie ,

über die religiöſe Erziehung der Kinder zu beſtimmen . Das ſchließt

nicht aus , ſondern nach des Antragsſtellers Meinung ein , daß in

einer rechten Ehe eine ſolche Entſcheidung nicht getroffen wird von

oben herunter , von dem Herrn Gemahl , ſondern daß ſie der Ausfluß

einer Vereinbarung beider Eheleute iſt . Es liegt das im Weſen der

Ehe , und er ſei deshalb nicht der Meinung , daß man ſolche Dinge
durch beſondere Beſtimmungen rechtlich feſtzulegen braucht . Aber es

bleibe den Ehegatten die Möglichkeit offen , auch Anderungen eintreten

zu laſſen , und ſie werden ſich auch da eventuell verſtändigen . Es

gebe aber auch noch einen anderen Grund für die Regelung , die er

vorſchlage , nämlich die Möglichkeit , die Entſcheidung nicht vor der

Ehe zu treffen , ſondern im Laufe der Ehe . (et . Rede des Abg. Schrader
vom 3. Mai 1902 , S . 5279 . ) Der Abg. Schrader wiederholte

ſeinen bei der erſten Beratung abgelehnten Antrag auch bei der zweiten

Kommiſſionsberatung des T. - A. und brachte im weſentlichen dieſelben
Gründe hierfür vor . Die Zentrumsabgeordneten betonten dem —

gegenüber , daß ſich vom katholiſchen Standpunkt aus ergeben würde ,

daß wohl ein katholiſcher Mann eine Miſchehe mit einer Proteſtantin
eingehen könnte , nicht aber ein katholiſches Mädchen mit einem pro —
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teſtantiſchen Manne . Aus dieſem Antrage würde folgen , daß der

Mann jederzeit die Macht habe , die getroffene Vereinbarung abzu —
ändern ; das ſei ein ſchweres Unrecht gegen die Mutter , widerſpreche
den fundamentalſten Rechtsbegriffen , und der Geſetzgeber könne es

deshalb nicht billigen , daß die bei Eingehung der Ehe geſtellte Bedin —

gung , daß die Kinder in einer gewiſſen Religion erzogen werden ſollen ,

einſeitig durch den Vater beſeitigt werde . Wenn beide Eltern einig

ſeien , könnten ſie die früher getroffene Vereinbarung jederzeit abändern ,

einſeitig ſolle eine Anderung aber nicht geſchehen . Wenn geſagt werde ,

daß Recht des Kindes erfordere , daß unter Umſtänden eine Anderung
eintreten müſſe , ſo ergebe ſich die Frage : wer beſtimmt über dieſes

Recht des Kindes ? Es wäre ganz einſeitig der Vater , der ſich die

Anſchauung bilden könnte , das Recht des Kindes fordere Erziehung
in einer anderen Konfeſſion , und der dann von dieſer ſeiner ein

ſeitigen Auffaſſung aus über das Recht der Mutter hinweggehen könnte .

Der Zentrumsabgeordnete Burlage - Oldenburg , betonte , das oölden —

burgiſche Recht enthalte dieſelbe Vorſchrift wie der Antrag Schrader .

Aber gerade aus der in Oldenburg gemachten Erfahrung müßten Be —

denken gegen den Antrag erhoben werden . Nach dem Wortlaut des

Geſetzes könnte ſich der Fall ergeben , daß ein Kind , welches bereits

mehrere Jahre lang die Schule einer Konfeſſion beſucht hat , nunmehr

einſeitig durch den Überlebenden einer anderen Konfeſſion zugeführt
werden ſolle ; das müſſe zur größten Verwirrung für das Kind führen .

Nach dem Wortlaut des Antrages wäre der Vormund , wenn die

Kinder noch in ganz kindlichem Alter ſtehen , befugt , für die Erziehung
eine beſtimmte Konfeſſion auch im Gegenſatze zum Willen der Eltern

feſtzuſetzen . Wenn geſagt werde , für den katholiſchen Teil ſei eine

Anderung faſt unmöglich , ſo gelte dasſelbe auch für den evangeliſchen
Teil ; auch von proteſtantiſcher Seite werde jetzt ſtreng darauf gehalten ,

daß alle Kinder in der proteſtantiſchen Konfeſſion erzogen werden . —

Der Antrag wurde in der zweiten Toleranz - Kommiſſion mit allen gegen
f3 Stimmen abgelehnt .
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3. Reichsgeſetzliche Zwangsvorſchriften über die religiöſe

Kindererziehung .

Wenn ſich der Antrag des Abg. Schrader von der Freiheit

ſchon ſehr weit entfernt hatte , ſo geſchah dies noch mehr durch den

Antrag des nat . ⸗lib . Abg. Dr . Hieber , der in der erſten Toleranz —

kommiſſion geſtellt wurde , einen ganzen Geſetzentwurf umfaßte und

lautete :

Entwurf eines Geſetzes , betreffend die Konfeſſion der Kinder

aus gemiſchten Ehen .

Sotk.
Gemiſchte Ehe im Sinne dieſes Geſetzes iſt die Ehe zwiſchen Per

ſonen eines chriſtlichen und eines nichtchriſtlichen , ſowie des pro —

teſtantiſchen und des katholiſchen Glaubensbekenntniſſes , ſofern dieſe

Perſonen einer im Reichsgebiete mit Korporationsrechten beſtehenden

Religionsgeſellſchaft angehören .

82 .
Die Kinder aus einer gemiſchten Ehe folgen derjenigen Konfeſſion ,

welcher der Vater zur Zeit der Geburt des erſten Kindes angehört

oder , im Falle ſeines früheren Todes , im Zeitpunkte desſelben ange —

hört hat .
8 3.

Kraft der geſetzlichen Zuweiſung hat das Kind mit dem Eintritt

der geſetzlichen Schulpflicht den ſtaatlich geordneten Religionsunterricht

ausſchließlich nach der Lehre derjenigen Konfeſſion , welcher es zugeteilt

iſt , zu empfangen .
Der Zeitpunkt des Eintritts der geſetzlichen Schulpflicht beſtimmt

ſich nach Landesrecht .
8 4.

Die Feſtſtellung der Konfeſſion , in welcher auf Grund der geſetz —

lichen Vorſchrift das Kind aus einer gemiſchten Ehe zu erziehen iſt ,

erfolgt bei der Anmeldung desſelben zum Geburtsregiſter durch Er —

klärung des Standesbeamten . Gegen deſſen Erklärung iſt binnen

vier Wochen der Antrag auf gerichtliche Entſcheidung zuläſſig . Zu —

ſtändig iſt das Amtsgericht des Ehewohnſitzes . Das zuſtändige Ge —

richt entſcheidet endgültig .
Ein Antrag auf gerichtliche Entſcheidung findet nicht mehr ſtatt ,

wenn die Konfeſſion eines früheren Kindes aus dieſer Ehe bereits

durch Erklärung des Standesbeamten oder gerichtliche Entſcheidung

endgültig feſtgeſtellt war .
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8S
Das Alter des religiöſen Selbſtbeſtimmungsrechts wird für Kinder

aus gemiſchter Ehe ohne Unterſchied des Geſchlechts auf das vollendete

ſechszehnte Lebensjahr feſtgeſetzt .
Die landesrechtlichen Vorſchriften über den Konfeſſionswechſel und

den Austritt aus einer Religionsgeſellſchaft werden durch vorſtehende

Beſtimmung im übrigen nicht berührt .

§ 6.

Alle landesrechtlichen Vorſchriften über die religiöſe Erziehung von
Kindern aus gemiſchten Ehen werden aufgehoben .

Dieſer Geſetzentwurf verlangte alſo im Kern , daß alle Kinder ,
aus Miſchehen in der Konfeſſion des Vaters zu erziehen ſind . In

der Begründung betont der Antragſteller die Notwendigkeit der Be —

ſeitigung des Chaos der bisher geltenden Geſetze und der reichsgeſetz —

lichen Regelung der ganzen Materie . In dieſer Frage ſtehen zwei

Prinzipien einander gegenüber , das freie Beſtimmungsrecht der Eltern

als volle Vertragsfreiheit , als formloſe freiwillige Übereinſtimmung ,
als einſeitige zunächſt väterliche Erziehungsgewalt ) auf der einen , und

die geſetzliche Zuweiſung zu einer Konfeſſion auf der anderen Seite

durch objektive Rechtsordnung , ſei es in der Form der Teilung nach

dem Geſchlechte , ſei es als geſetzliche Nachfolge aller Kinder aus ge —

miſchter Ehe in der Konfeſſion des Vaters . Er entſcheide ſich für

letztere Art zumal dies im weitaus größten Teile des deutſchen Rechts —

gebietes mangels Vertrags , alſo ſubſidär , beſtehendes Recht ſei . Später

teilte der Antragſteller noch mit , daß er ſeinen Antrag einem Entwurfe

des Profeſſors Kahl entnommen habe . Der Antrag fand jedoch von

den verſchiedenſten Seiten die heftigſte Oppoſition ; ein ſolches Geſetz

würde dann einen Eheteil direkt zwingen , ſeine religibſe Überzeugung
zu verletzen , was gerade der Teil ſchwer empfindet , der ſeine religiöſe

Überzeugung hochhält . Dieſer Entwurf enthält den größten Gewiſſens —

zwang , welcher gerade die Frauen und Mütter ſchwer trifft . Wenn

das Zentrum für die katholiſche Kirche bloß den Utilitätsſtandpunkt

einnehmen wollte , wäre es für dieſe vorteilhafter , wenn der Geſetz —

entwurf zur Annahme käme ; nach der Statiſtik waren 1895 in Preußen
150365 Miſchehen , in welchen der Mann katholiſch war , gegen 128 069 ,
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in denen der Mann proteſtantiſch war . Die Statiſtik beſtätigt , wie

Schneider ( Kirchliches Jahrbuch 1899 S . 279 ) ſagt , „ daß evangeliſche

Mädchen leichter zur Miſchehe ſchreiten , als evangeliſche Männer , daß

aber die evangeliſche Braut darnach eher die Trauung in ihrer Kirche

und Bewahrung der Kinder in ihrem Glauben durchſetzt als der evan —

geliſche Mann , der leichter abfällt . “
Der Geſetzentwurf wurde ſchließlich vom Antragſteller Dr . Hieber

ſelbſt zurückgezogen , er brachte ihn auch für das Plenum nicht mehr

ein , wohl aber erklärte er hier :

„ daß auf dem Gebiet , um das es ſich im vorliegenden Paragraphen
handelt , eine reichsgeſetzliche einheitliche Regelung wünſchenswert wäre ,
das iſt der Standpunkt , auf den ſich meine Freunde von Anfang an

geſtellt haben . Und ich bin unbefangen genug , es dem Zentrum
als Verdienſt anzurechnen , das es den Blick auf dieſen Punkt
gerichtet und ſo Gelegenheit gegeben hat , die Rechtsunſicherheit und

Rechtsungleichheit , welche auf dieſem Gebiete weithin im Deutſchen
Reiche herrſcht , eingehend zu erörtern . “

( 181 . Sitz . v. 3. 5. 1902 , S. 5281 . )
Dann ſprach er ſich für den Antrag Schrader aus . Die Zentrums —

anträge fanden in der auf Seite 192 und 193 mitgeteilten Faſſung
—

Annahme , nur wurde in Artikel 2 der letzte Satz geſtrichen .
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